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IhreNachrichtvom:04.und7.März 2019

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformati-

on (Verbraucherinformationsgesetz -VIG)

Hier:English Pub, Lausitzer Straße 2, 02943 Weißwasser

Sehr geehrterHerr ████████,

auf IhrInformationsbegehren vom 11. April2019, korrigiertmit Mail vom 18. April2019, das bei

uns als informationspflichtigerStelleeingegangenist, ergeht gemäß 8 5 Abs. 2 Satz 2 Verbrau-

cherinformationsgesetz(VIG) folgender

Grundbescheid:

1. Dem Informationsbegehrennach$ 2 Abs.1Satz1 Nr.7 VIG wirdstattgegeben.
2. Der Zugang zu den nachgesuchten  Informationen erfolgt durch schriftlicheAus-

kunftserteilungnach Ablaufvon einem Monat nach BekanntgabediesesGrundbe-
scheides gegenüber dem Dritten.

3. DieserBescheidist kostenfrei.

Das Informationsbegehrenist daraufgerichtet,......

1. Wann haben die beiden letztenlebensmittelrechtlichenBetriebsüberprüfungen im folgenden

Betriebstattgefunden:
EnglishPub
LausitzerStraße2
02943 Weißwasser

2. Kam es hierbeizu Beanstandungen? Fallsja,beantrage ich hiermitdie Herausgabe des ent-

sprechenden Kontrollberichtsan mich.
“

DerZugangfürelektronisch AllgemeineÖffnungszeiten
Signierteund verschlüsselte Mo 08.30- 12.00Uhr(nur Kfz-Zulassungund Fahrerlaubnisbehörde)
elektronischeDokumenteist mit Di 08.30- 12.00Uhrund 13.30— 18.00Uhr
Einschränkungeneröffnet. Mi 08.30- 12.00Uhr(nur Kfz-Zulassung)

Informationenund Erläuterungen Do 08.30- 12.00Uhrund 13.30— 18.00Uhr
aufwww.kreis-goerlitz.de Fr 08.30- 12.00Uhr(außerJugendamt)
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Nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auffreien

Zugangz u allen Daten von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigenStellen festgestellten

nicht zulässigen Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-

ches, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich

der genannten Gesetze, sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den

genannten Abweichungen getroffen wordensind,[...].

Nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG umfasst der Informationsanspruch auch Informationen zu Über-

wachungsmaßnahmen.

Das verfahrensgegenständliche Informationsbegehren unterfällt dem Anwendungsbereich des
VIG.

Ausschluss und Beschränkungsgründe nach 8 3 VIG sind nicht ersichtlich.

Demgemäß istdem obendargestellten Informationsbegehrenstattzugeben.

Der Informationszugangdarf allerdings ersterfolgen, wenn die Entscheidung dem oderderDritten
bekannt gegeben und bestandskräftig gewordenist. Die Widerspruchsfrist beläuft sich auf einen

Monat.

Sie begehren die Übermittlung der Informationen per E-Mail.

Nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG kann die informationspflichtige Stelle den Informationszugang durch

Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen. Wird eine be-

stimmte Art des Informationszugangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere

Art gewährt werden.

Die Informationsgewährung wird vorliegend aus Datenschutzgründenschriftlich (postalisch) erfol-

gen.

Mit Blick auf die Informationsgewährung wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die inhaltliche

Richtigkeit der Informationen nicht überprüft wordenist, soweit es sich nicht um personenbezoge-

ne Daten handelt, 8 6 Abs. 3 Satz 1 VIG. Der informationspflichtigen Stelle sind Hinweise auf

Zweifel an der Richtigkeitnichtbekannt, &86 Abs. 3 Satz 2 VIG.

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens beruht auf $ 7 Absatz 1 Satz 2 VIG. Danachist

der Zugang zu Informationen nach & 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 VIG bis zu einem Verwaltungs-

aufwand von 1.000Euro gebühren- und auslagenfrei. Der Zugang zu den Informationenist im vor-
liegenden Verfahren kostenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabeschriftlich oder zur
NiederschriftWiderspruch beim LandratsamtGörlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitzoder bei der
Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz, oder den Dienststellen der

Landesdirektion Sachsen in Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig,
Braustraße 2, 041 07 Leipzig eingelegt werden.
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